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Beschluss 
 

zum 
Kirchengesetz vom 20. März 2010 

zur Änderung des Kirchengesetzes vom 30. Oktober 1994 zur 
Übernahme und Ausführung des Kirchengesetzes vom 6. November 1992 über 

Mitarbeitervertretungen in der EKD (Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG) 
 
 
 
 
 
 
Die Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs hat das 
„Kirchengesetz vom 20. März 2010 zur Änderung des Kirchengesetzes vom 30. Oktober 1994 
zur Übernahme und Ausführung des Kirchengesetzes vom 6. November 1992 über 
Mitarbeitervertretungen in der EKD (Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG)“ beschlossen. 
(Anlage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plau am See, den 20. März 2010 
 
 
 
 
 
               Möhring 
 
Präses der Landessynode 



Anlage zu Beschluss XIV/9-3 
 
 

Kirchengesetz vom 20. März 2010 
zur Änderung des Kirchengesetzes vom 30. Oktober 1994 zur 

Übernahme und Ausführung des Kirchengesetzes vom 6. November 1992 über 
Mitarbeitervertretungen in der EKD (Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG) 

 
§ 1 

 
  Das Kirchengesetz vom 30. Oktober 1994 zur Übernahme und Ausführung des 
Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
vom 6. November 1992 (Mitarbeitervertretungsgesetz – MVG), zuletzt geändert durch 
Kirchengesetz vom 18. November 2006 (KABl 1995 S. 60 und 2006 S. 81), wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 3 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 3 
 (zu § 10 Abs. 1 Buchst. b MVG)  

 
(1) Wahlberechtigte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Einrichtungen der Diakonie, die 
nicht Glieder einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft sind, die der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland angeschlossen ist, sind bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen auch wählbar, wenn sie dem Wahlvorstand zum Zeitpunkt der 
Zusammenstellung der gültigen Wahlvorschläge zu einem Gesamtvorschlag eine 
Bescheinigung über die Teilnahme an einer Weiterbildung zur Auseinandersetzung mit dem 
diakonischen Profil ihrer Einrichtung und den Grundlagen des christlichen Glaubens 
vorgelegt haben, die nicht älter als vier Jahre ist. 
 
(2) Die Landeskirche und das Diakonische Werk tragen gemeinsam Sorge für ein dem Bedarf 
entsprechendes Angebot an Weiterbildungen nach Absatz 1. Näheres über Umfang und Inhalt 
der Weiterbildung, über die Ermöglichung der Teilnahme an der Weiterbildung sowie über 
Form und Inhalt der Teilnahmebescheinigung regelt die Kirchenleitung durch Verordnung. 
 
(3) Wird eine Einrichtung aus nicht kirchlicher oder nicht diakonischer Trägerschaft in eine 
Einrichtung der Diakonie übernommen, wird die Anwendung von § 10 Abs. 1 Buchstabe b 
MVG für diese Einrichtung für alle Wahlen zur Mitarbeitervertretung ausgesetzt. Dies gilt 
längstens bis zum Ablauf des 30. April des dritten Kalenderjahres nach dem Termin der auf 
die Übernahme dieser Einrichtung folgenden regelmäßigen Mitarbeitervertretungswahl.“ 

 
 
 

§ 2 
 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 20. März 2010 in Kraft. 
 
(2) Zugleich wird das Kirchengesetz der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche 
Mecklenburgs und der Pommerschen Evangelischen Kirche zur Ausführung des 
Kirchengesetzes über Mitarbeitervertretungen in der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(MVG-Ausführungsgesetz M-V) vom 7. Oktober 2006 (KABl S. 79) aufgehoben. 


